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Kurztitel 

Steiermärkisches Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz 2019 – StKBBG 2019 

Kundmachungsorgan 

LGBl. Nr. 95/2019 

Typ 

LG 

§/Artikel/Anlage 

§ 10 

Inkrafttretensdatum 

14.09.2020 

Abkürzung 

StKBBG 2019 

Index 

5060 Kinderbetreuung, Hort 

Text 

§ 10 

Betriebsjahr 

(1) Für den Ganzjahresbetrieb beginnt das Betriebsjahr am zweiten Montag im September und endet 
am Sonntag vor dem zweiten Montag im September des Folgejahres. 

(2) Für den Jahresbetrieb beginnt das Betriebsjahr am zweiten Montag im September und endet an 
dem Freitag, der frühestens auf den 4. Juli und spätestens auf den 10. Juli fällt. 
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